
 

 

Anonym gestellte und an der Informa�onsveranstaltung vom 

11. März 2024 gestellte Fragen zu Gibidum Solar  

zur Abs�mmung vom 24. März 2024 
 
1. In der Broschüre wird erwähnt, dass geschützte Arten vorkommen. Um welche Arten handelt 

es sich? 
Die Auswirkungen auf Fauna und Flora kann gemäss Umweltverträglichkeitsbericht  
nicht abschliessend beurteilt werden. d.h. wir wissen nicht was auf uns zukommt  
(Stein und Schutt Wüste unter den Paneelen – das Absterben aller Flora?).  
Was bedeutet das für den Rückbau (Renaturierung)?  

Vegetation und Lebensräume: 
• Im Perimeter wurden keine gemäss Verordnung über den Natur- und Heimatschutz NHV 
geschützten Arten vorgefunden. 
• Die Zwergstrauchgesellschaften sowie die Feuchtgebiete gehören gemäss NHV Anhang 1 zu den 
schützenswerten Lebensraumtypen 
� Die im Gebiet vorkommenden geschützten Lebensräume sind grossräumig, weshalb die 
Wiederherstellung intakter Lebensräume nach dem Rückbau als möglich erachtet wird. 
Fauna: 
• Alle Amphibienarten sind in der Schweiz gemäss Verordnung über den Natur- und Heimatschutz 
NHV geschützt 
� Da für die Amphibien wichtigen Lebensräume (Gewässer, Feuchtgebiete) vom Projekt nicht 
tangiert werden, ist mit keinen negativen Auswirkungen zu rechnen. 
• Verschiedene Tagfalter, welche im Anhang des NHV aufgeführt sind, gelten als geschützt und 
dürfen nicht beeinträchtigt werden. Bestäuber-Insekten, Tagfalter und andere wirbellosen Gruppen 
sind stark abhängig von der Vegetation/Lebensräumen.  
� Es liegen keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Auswirkungen von alpinen Freiflächen-
PVA auf die lokale Biodiversität vor. Allgemein kann festgehalten werden, dass: 
• Ein Solarpark kein Wanderhindernis für Tagfalter bedeutet 
• Besonnte Streifen von mind. 3m Breite als besonders positiv erachtet werden (es besteht allerdings 
weiterer Forschungsbedarf) 
• Für die Beurteilung der Entwicklung der Fauna (vor/nach Erstellung der Anlage) derzeit keine 
verlässlichen Daten vorliegen. 
• Alle Vögel, die nicht zu einer jagdbaren Art gehören, sind geschützt. 
� Es besteht bei Vögeln sowie bei gewissen Insekten und Fledermäusen eine leicht erhöhte 
Kollisionsgefahr insbesondere auch, da eine Reflexion ausgehend von den Solarmodulen von 
gewissen Insekten, Vögeln oder Fledermäusen mit einer Wasseroberfläche verwechselt werden 
kann. Eine Photovoltaik-Anlage kann aber auch Lebensraum für Brutvogel-Arten bieten, dabei sind 
für wärmeliebende Vogelarten 3 Meter Abstände zwischen den Solarmodulen einzuhalten, was 
vorliegend der Fall sein wird.  
Weiterhin gilt: 
Die Auswirkung von Photovoltaik-Anlagen auf die Fauna/Lebensräume ist nur wenig erforscht. Mit 
einem Langzeitmonitoring sollen die Auswirkungen untersucht, beurteilt und entsprechende 
Massnahmen (einschliesslich Rückbau) herbeigeführt werden. 
 

2. Wird das Projekt aufgelegt oder nur die Infobroschüre der Gemeinde? 
Es wird nur Infobroschüre bei der Gemeinde aufgelegt sowie auf der Homepage aufgeschaltet. 
Sofern das Projekt am 24.03.2024 Zuspruch erhält, wird im Nachgang das Baugesuch aufbereitet und 
später öffentlich aufgelegt.  
 

3. Wird man die Vormeinungen der Dienststellen einsehen können? 
Es ist nicht vorgesehen, die Stellungnahmen der Dienststellen der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Die Stellungnahmen der Dienststellen werden in den derzeit in Bearbeitung befindlichen 
Berichte für das Baugesuchs einfliessen. 
 
 
 



 

 

4. Wurde das Baugesuch für das Projekt schon eingereicht, oder wurden nur Vormeinungen 
eingeholt? 

Es wurde im Oktober das Gesuch um Auskunft bei der kantonalen Baukommission (KBK) eingereicht. 
Eine positive Vormeinung der KBK ist am 6. Februar eingetroffen. 
Die Eingabe des Baugesuchs ist nach positiver Abstimmung vom 24. März  
 

5. Ist eine briefliche Abstimmung möglich? 
Die Abstimmung wird am 24. März an der Urne (brieflich) durchgeführt. 
 

6. Wird die Abstimmung der Burger gleichzeitig stattfinden? 
Die Abstimmung der Einwohnergemeinde und Burgergemeinde wird gleichzeitig am 24. März 
stattfinden. Die Urne wird am Samstag von 18:30 - 19:00 Uhr und am Sonntag von 08:45 - 09:45 Uhr 
geöffnet sein. 
 

7. Wie können Burger abstimmen, welche nicht in der Gemeinde wohnen? 
Gemäss Artikel 13b des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte (kGPR) können im Wallis 
wohnhafte Burger an der Burgerabstimmung teilnehmen. Vorgehen: Antrag per Telefon, E-Mail oder 
Brief an Burgergemeinde. Rücksendung Formular, welches rechtmässig und wahrheitsgetreu 
auszufüllen ist. Um das Stimmregister zu vervollständigen ist ebenfalls eine Kopie des Heimatscheins 
notwendig. Die Burgergemeinde prüft das Gesuch und sendet im Anschluss die Stimmunterlagen zu 
(bis 14.03.2024). Später als am 14.03.2024 eintreffende Gesuche müssen an der Urne abstimmen. 
 

8. Ist die Umweltverträglichkeitsstudie im Detail nachzulesen? Liegt diese der Gemeinde vor 
und könnte man dort Einblick erhalten? 
Auf Seite 9 der Infobroschüre wird geschrieben; Der Boden kann weiterhin landwirtschaftlich 
genutzt werden. Und darauffolgend in der Umweltverträglichkeitsprüfung; können 
Auswirkungen auf Flora und Fauna aufgrund mangelnder Erfahrung mit alpinen 
Photovoltaikanlagen nicht abschliessend beurteilt werden. Ist dies nicht ein Widerspruch mit 
dem Satz «Der Boden kann weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden». 

Der Umweltverträglichkeitsprüfung befindet sich derzeit in der Vervollständigung für das Baugesuch. 
Die wesentlichen Informationen für die Entscheide der Einwohnergemeinde und der Burgergemeinde 
sind in der Informationsbroschüre zusammengefasst.  

 
9. Wie hoch sind die Investitionskosten (diese sind in der Broschüre nicht abgebildet)  

Haben sich die früher kommunizierten Kosten von Fr. 50–60 Mio. (nach Abzug der  
Bundessubventionen) verändert? 
- Wenn ja, wie? 

Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf rund 100 Mio. CHF. Dies ist eine Kostenschätzung mit einer 
Unsicherheit von +/- 30%. Nach Abzug der Subventionen von höchstens 60% kann von Investitionen 
von mindestens 40 Mio. CHF gerechnet werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Wie hoch ist der Anteil der Gde? Auf welchen Betrag der Investitionskosten beziehen sich die 
2% (auf die Brutto- oder Nettokosten)? 
Wie hoch ist die Beteiligung/Investition der Gemeinde von 2% effektiv in Franken. 

- Welche Parameter werden für die Beteiligungen zugrunde gelegt: 
- Bruttoinvestitionen? 
- Investitionen nach Abzug der Bundesubventionen? 
- Aktienkapital 

Wieviel muss die Gemeinde für die 2% Beteiligung investieren? 
Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf rund 100 Mio. CHF. Dies ist eine Kostenschätzung mit einer 
Unsicherheit von +/- 30%. Nach Abzug der Subventionen von höchstens 60% kann von Investitionen 
von mindestens 40 Mio. CHF gerechnet werden.  
Die Gemeinde und das EW Riedbach sind zu je 2% beteiligt an der noch zu gründenden 
Gesellschaft. Ihre Beteiligung bezieht sich auf die Nettoinvestitionen. Die Finanzierung über Eigen- 
und Fremdkapital der Gesellschaft werden von den Projektträgern auf Basis von verschiedenen 
Varianten festgelegt. Der Anteil der Fremdfinanzierung liegt bei mindestens 50%. Die 
Beteiligungsoption wird vertraglich mit den Projektträgern vorgängig zum Bauentscheid geregelt. 
 

11. Wie hoch sind die jährlichen Unterhaltskosten? 
Wieviel Unterhalt braucht die Anlage?  
Gebidem Solar soll Wertschöpfung in die Region bringen Was für Wertschöpfung ist das? 
(ausser dem Bau der Anlage) 
Müssen die Paneelen von Zeit zu Zeit gereinigt werden? Wie wird das bewerkstelligt. (Bei 
Verschmutzung nimmt die Leistung ab). 

Die jährlichen Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung wird gemäss heutigem Wissensstand 
auf rund 400'000 CHF geschätzt. Diese beinhalten die Personalkosten für Geschäfts- und 
Betriebskosten und auch den Unterhalt, was der regionalen Wertschöpfung zugerechnet werden 
kann. 
Zusätzlich: 

• Die Burger- und Einwohnergemeinde erhalten fixe Abgeltungen in Höhe von insgesamt rund 
300'000 CHF pro Jahr.  

• Die Betriebs- und Geschäftsführung soll durch die Gemeinde oder der Gemeinde 
nahestehendes Unternehmen erfolgen. 

• Für die Instandhaltung werden lokale Unternehmen benötigt. 
• Die Dividendenausschüttungen für die Gemeindebeteiligung sind hier nicht inbegriffen. 
• Die Gewinnsteuern der Gesellschaft, welche Sitz in Visperterminen hat, sind nicht inbegriffen.  

 

12. Wie ist die Aufteilung 1/3 Burgergemeinde und 2/3 Einwohnergemeinde begründet? 
Seite 11. Nutzen für die Einwohnergemeinde Visperterminen: Wie sind die 300`000.- CHF 
(inkl. Steuern und Abgaben) aufgeteilt? 100`000.- CHF Burgergemeinde, 200`000.- CHF 
wenn die Gemeinde 12% und das EW Riedbach mit 12% (max. 24%) beteiligt ist? 
Wie setzen sich die Abgeltungen von Fr. 300'000.— zusammen und auf welcher Basis 
wurden diese berechnet? 
Wie setzt sich die Entschädigung im Detail zusammen? 

Die Gemeinde sowie das Elektrizitätswerk Riedbach werden anfänglich zu je 2% beteiligt sein. Diese 
Beteiligung kann auf je und maximal auf 10% erhöht werden. Im selben Rahmen werden die anderen 
Partner proportional ihre Beteiligung reduzieren. 
Die Aufteilung orientiert sich an anderen Solarprojekt-Standort-Gemeinden: Der Baurechtsvertrag für 
die Burgergemeinde, welcher durch die Burgerversammlung zu einem späteren Zeitpunkt noch 
angenommen werden muss, sieht einen Baurechtszins und weitere Abgeltungen wie z. B. 
Durchfahrtsrechte bei rund 80 - 100'000 CHF vor.  
Sämtliche Gewinnausschüttungen aufgrund der Beteiligung der Gemeinde stehen nicht in direktem 
Zusammenhang mit den Steuern und Abgaben. (siehe auch Antwort bei Frage 11) 
 

 

 



 

 

13. Wie hoch sind die Gestehungskosten pro kWh und wer nimmt den Strom zu welchem Preis 
ab? 

Aufgrund der Unsicherheiten bei den Investitionskosten sowie der noch offenen 
Finanzierungsbestätigung (erfolgt erst bei rechtsgültiger Baubewilligung durch den Bund) können 
keine verlässlichen Angaben über die Gestehungskosten gemacht werden. 
Es ist vorgesehen, dass die Projektpartner ihren jeweiligen Energieanteil zu Gestehungskosten 
übernehmen. Der Gemeindeanteil wird ebenfalls über die Partner vermarktet. 
 

14. Wie hoch ist die Gesamtkonstruktion der Tische, wirklich 7 - 8 m? 
Der Solartisch hat eine Unterkantenhöhe von rund 2.5 m und eine Gesamthöhe von rund 7 m. Die 
Gesamtfläche eines Solartisches umfasst rund 35 m2.  
 

15. Wie tief werden die Pfähle in den Boden gerammt? Wie muss man sich das konkret 
vorstellen: Werden die Pfähle mit Beton ausgegossen? Ist geplant, dass diese 
Verankerungen beim Rückbau wieder entfernt werden? 
Bleiben die Mikropfähle nach dem Rückbau im Boden? 

In lockerem Terrain gehen die Mikropfähle 3.5 m tief, im Felsen auf 2 m. Es wird mit Druckluft gebohrt 
(mit einer Verrohrung), dann wird der Mikropfahl eingesetzt und mit Mörtel ausinjiziert (analog 
Lawinenverbauungen). 
Beim Rückbau werden sämtliche Mikropfähle 30-50 cm unter Boden weggekappt und das Terrain 
wird wiederhergestellt.  
 

16. Wie viele Trafostationen müssen gebaut werden? Wie gross werden diese? 
Braucht es für die Leitung Gebidem – Giw zusätzliche Strassen und Trafo Stationen  

Für die Energieableitung wird mit sogenannten Containertrafos gearbeitet. In einem solchen 
Container befinden sich 2 Trafos mit einer Gesamtleistung von 2 MVA. Dies ergibt für die 
Gesamtanlage rund 10 Containertrafos mit einer Grösse von 6m x 3m x 2.5m 
Zusatz zur zweiten Frage: 
Der Transport wird auf den bestehenden Flurstrassen gemacht. Es kann zu Ausbauten dieser 
Flurstrassen kommen. 
 

17. Wer übernimmt die Kosten des Rückbaus, sollte die Anlage nicht rentieren? 
Der Rückbau ist gesetzlich geregelt und wird von den Projektträgern finanziert. 
Hierfür wird bereits während der Betriebsphase von Gesetzes wegen ein entsprechender Fonds 
geäufnet. 
 

18. Die Bauzeit wird auf 5 Jahre geschätzt. Heisst dies, dass wir unser Naherholungsgebiet bis 
2030 vergessen können? Wird das Areal während der Bauphase gesperrt (Sicherheit)? 

Die Bauphase beschränkt sich auf die Sommermonate, in denen es aus Sicherheitsgründen zu 
Sperrungen einzelnen Bereiche innerhalb des Projektperimeters kommen kann. Der Panorama-
Rundweg im Bereich des "Militärwegs" an der Waldgrenze in Richtung "Gibidum-Tole" wird nicht 
tangiert. 
 

19. Wie wird sichergestellt, dass nach einem Sturm/Schneefall die Tourengänger und 
Schneeschuhwanderer nicht vom herabfallenden Schnee und Eis verletzt werden? Wird das 
Areal auch nach der Bauzeit im Winter aus Sicherheitsgründen gesperrt? 

Die Neigung der Solartische ist auf 60° eingestellt, so dass der Schnee von selbst von den 
Solartischen rutschen wird. Dies stellt somit sicher, dass keine grössere Schneemengen auf den 
Solartischen zu liegen kommen können und herunterrutschen. Es ist nicht vorgesehen, dass Areal 
während dem Winter zu sperren. Der bestehende Panoramarundweg in Richtung Gibidum-Kreuz / 
Sitzbank, der teilweise durch den Perimeter führt, wird grosszügig ausgespart (pro Seite 5 m), um ein 
gefahrloses Begehen dieses Weges ganzjährig sicherzustellen. (siehe auch Kartenperimeter in der 
Broschüre und Präsentation) 
 
 
 
 
 



 

 

20. PV-Anlagen haben eine geschätzte Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren. Unter hochalpinen 
Bedingungen ist die Lebensdauer wohl eher verkürzt. Theoretisch müssten so komplett alle 
Panels ca. 1-2 mal getauscht werden. Die Wechselrichter noch häufiger. Wie werden 
Unterhalts und Reparaturarbeiten ohne Erschliessung durchgeführt? Sind zusätzlichen 
Strassen sind geplant? Wird der Unterhalt mit Helikoptern geplant?  

Einzelne Komponenten werden während der Betriebszeit ersetzt werden müssen. Der Unterhalt und 
die Erreichbarkeit des Perimeters sind über die heute bestehenden Flurstrassen sichergestellt, so 
dass keine zusätzlichen Strassenbauten zu erwarten sind. 
 

21. Wurde den Dienststellen nur die UVP des alten Windparkprojektes zugeschickt? 
Für das Projekt wurde eine eigene UVP erstellt und nicht auf die bestehende UVP des 
Windparkprojektes zurückgegriffen. 
 

22. Wie hoch sind die Beteiligungen in % der anderen Partner: 
- FMV SA 
- enalpin AG 
- EnBAG 

- Gemeinde Visperterminen 2% 
- EW Riedbach 2% 
- FMV SA 51% 
- enalpin AG 33% 
- EnBAG 12% 
 

23. Halten die bis jetzt bekannten Partner zusammen einen Minderheitsanteil: 
- welche zusätzlichen Partner sind angedacht? 
- sind die zugesicherten Abgeltungen (ca. Fr. 300'000.--/pro Jahr), die 2  
Verwaltungsratsmandate (EW und Gemeinde) und der Steuersitz der Gesellschaft  
Visperterminen garantiert, auch bei einer Minderheitsbeteiligung der oben genannten 
Partner? 
Bestehen zu den Entschädigungen oder zu den Investionen Vereinbarungen oder 
Vorverträge? 

Zwischen den bekannten Partnern besteht eine Vereinbarung für die aktuelle Phase. Die 
Projektträgerschaft ist offen für weitere Partner. Die zugesicherten Abgeltungen, die VR Mandate und 
der Steuersitz werden vertraglich geregelt und gilt somit als garantiert.  
Nach positiver Abstimmung werden weitere notwendige Verträge abgeschlossen. Unter anderem ein 
Baurechtsvertrag mit der Burgergemeinde, der zum gegebenen Zeitpunkt erneut zur Abstimmung 
vorgelegt wird. 
 

24. Sollten bis Ende 2025 die geforderten 10% der Bruttoproduktion nicht ins Netz eingespiesen  
werden können, was passiert? 
- wer deckt die zusätzlichen Kosten? 

Die Projektträgerschaft wird das Baugesuch, nach positivem Entscheid durch die Burger- und 
Einwohnergemeinde, bei der kantonalen Behörde eingeben. Gerechnet wird mit einer rechtskräftigen 
Baubewilligung frühestens im Sommer 2024. Nach der rechtskräftigen Baubewilligung und einem 
positiven Bauentscheid durch die Projektträger sowie der Finanzierungsbestätigung durch den Bund 
wird mit dem Bau der Anlage gestartet.  
Mit diesem Vorgehen können die Vorgaben des Solarexpresses eingehalten werden.  
Das Risiko trägt die Projektträgerschaft im Rahmen ihrer Beteiligung. 
 

25. Haben die zusätzlichen Einnahmen der Gemeinde von ca. Fr. 200 000.— auf die Höhe des 
Beitrages aus dem Finanzausgleich einen Einfluss? 

Dies kann derzeit nicht abschliessend beantwortet werden. Die Parameter des letzten 
Finanzausgleichs galten für eine Periode von 16 Jahren, die derzeitigen Rahmenbedingungen gelten 
bereits seit 12 Jahren. Wann oder was in 4 oder 8 Jahren sein wird, kann im Moment nicht gesagt 
werden. 
 
 
 
 



 

 

26. Es heisst im Imageprospekt, dass auch die Bergbahn GIW AG profitiert. Inwiefern  
profitiert die Bahn. Hätte man nicht einen Null Tarif für die Bahn aushandeln können?  

Die GIW AG profitiert durch den Bau von Gibidum Solar unter anderem von eine erhöhten 
Versorgungssicherheit (Beispiel Stromausfall vom 25. Februar 2024). Zudem sind mit dem Ausbau 
der Leitung vom Gibidum zum GIW Stromanschlüsse für Ausbau- und Erneuerungsprojekte bereits 
vorhanden.  
 

27. Was passiert mit der Finanzierung, wenn bis Ende 2025 nicht 10% der Anlage gebaut ist? 
Gibt es eine Fristverlängerung für die Subventionen?  

Der Solarexpress sieht aus heutigem Stand die Frist vom Bau von 10% der Anlage bis zum Stichtag 
31.12.2025 vor. 
 
 

28. Werden im UVB die Säugetiere abgehandelt, insbesondere vor dem Hintergrund des 
bestehenden Jagdbanngebiet?  

Dies ist Teil der Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Durchgängigkeit der Tiere ist grundsätzlich 
gegeben (keine Umzäunung vorgesehen). Bei der Bauphase in den Sommermonaten sind Störungen 
zu erwarten, was dazu führt, dass die Wildtiere das Gebiet vermutlich meiden werden. Für die 
Betriebsphase sind die Auswirkungen nur wenig erforscht, so dass hierzu keine abschliessenden 
Aussagen möglich sind.  
 

29. Ist mit Spiegelungen/Reflexionen bis zur Piste des Skigebiets zu rechnen? 
Es werden blendfreie Solarpanels eingesetzt. Zudem wird ein Blend-Gutachten erstellt. Die Sicht von 
Siedlungsgebieten aus ist nicht betroffen.  
 

30. Es handelt sich hierbei um ein Jahrhundertprojekt. Das Projektteam hat die Vorteile 
aufgezeigt und der Gemeinderat steht dem Projekt positiv gegenüber. Was aber sind die 
Nachteile, Gefahren und Risiken, insbesondere für die Gemeinde? 

In der gesamtheitlichen Betrachtung überwiegen die Chancen und so wird das Projekt - im Rahmen 
der Solarstrategie des Bundes, als Chance wahrgenommen. Als negativ bewertet werden: 
- Das Landschaftsbild. Es ist ein Eingriff in die Natur.   
- Schäden an der Gemeinde-Infrastruktur (Strassen - Wege): diese werden von der Gesellschaft 
übernommen, so dass kein Risiko für die Gemeinde besteht.  
- Die Erfahrungen in den alpinen Solaranlagen sind im Gegensatz zur Wasserkraft noch bescheiden. 
Hier bestehen Risikopotenziale. Finanziell sind diese für die Gemeinde mit einer Beteiligung von 2% 
klein.  
- Die allgemeine Lage im Strommarkt. 
- Vor dem Bauentscheid durch die Projektträgerschaft muss eine entsprechende 
Wirtschaftlichkeitsanalyse positiv ausfallen  
 

31. Es gibt keine repräsentative Anlage in den Alpen, als Referenz für neue Projekte. Warum 
wartet die Gemeinde nicht, bis bereits bewilligte Anlagen stehen, aus denen man wichtige 
Rückschlüsse ziehen könnte. 

Der Solarexpress wurde vom Bund beschlossen, damit möglichst schnell 2 TWh Strom pro Jahr 
produziert werden kann, davon ein beträchtlicher Teil für den Winterstrom. Mit den zeitlichen 
Vorgaben ist es jetzt schon klar, dass das Ziel von 2 TWh nicht erreicht wird: momentan gibt es 
schweizweit Projekte für rund 1 TWh, davon befinden sich rund 0.3 TWh im Wallis.  
Verschiedene Standorte für Photovoltaik Grossanlagen im Wallis wurden eruiert und Gibidum bietet 
viele Vorteile (bestehende Infrastruktur, Hangausrichtung, Naturgefahren, ...). 
Der Gemeinderat hat sich bewusst dazu entschieden, zunächst eine Vormeinung des Kantons 
einzuholen, und dann der Bevölkerung das Projekt vorzustellen. Dies ist zwischenzeitlich erfolgt. Das 
Projekt ist in einem gewissen Sinn auch als Pionierprojekt anzusehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
32. Was wären die Alternativen zu Solarstrom? Wurden diese geprüft? 

Neben der Effizienz und dem Sparen, bei welchen die Schweiz auf guten Weg ist, gibt es nicht viele 
Möglichkeiten, um schnell einheimischen Winterstrom ins Netz zu bekommen: die Wasserkraft ist 
grösstenteils ausgebaut, die beschlossenen Ausbauprojekte für Winterenergie werden noch viele 
Jahre dauern bis zur Realisierung und bei der Kernkraft wurde der Ausstieg beschlossen, wobei die 
Planung und der Bau eines neuen AKW ohnehin rund 20-25 Jahre dauert. Windkraftanlagen haben 
ebenfalls ein Potenzial, stossen in der dicht besiedelten Schweiz aber auf viel Widerstand. 
Solaranlagen auf Dächern liefern ebenfalls nicht auf die Schnelle genügend Winterenergie, sondern 
vor allem Sommerenergie.  
 

33. Der Gemeinderat macht ihre Vormeinung offenbar auf der Grundlage des Projektteams. Es 
fehlt die Risikoabwägung (Vertrauensfrage?). Diese wurde wohl zu naiv gemacht. 
Insbesondere: 
1. Was, wenn alles schiefläuft (die Anlage nach wenigen Jahren rückgebaut werden müsste). 
2. Finanziell, d. h. wenn die Baukosten an der oberen Spanne liegen, d. h. 100 Mio. CHF + 
30% = 130 Mio. CHF.  
3. Risiken bezüglich Naturgefahren.  
Gemäss Image Broschüre sind alle Parameter der Anlage nur von Vorteil und bieten  
eine Chance für die Gemeinde.  

1. Im Vordergrund steht die Stromversorgungssicherheit im Winter. Die Projektpartner fällen den 
Bauentscheid auf Basis einer rechtsgültigen Baubewilligung, einer Finanzierungsbestätigung durch 
den Bund und einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsanalyse. Dazu gehört auch ein langfristiges 
Energieverwertungskonzept. Auch wenn es während dem Betrieb der Anlage Schwankungen auf 
dem Energiemarkt gibt, wird die Anlage weiterbetrieben. Die Betrachtung ist auf 60 Jahre ausgelegt. 
Es kann immer bessere und schlechtere Phasen geben auf dem Strommarkt. Das finanzielle Risiko 
der Gemeinde ist klein, aufgrund der Beteiligung von zu Beginn von 2%. Nach Vollausbau der 
Anlage, also während dem Betrieb, hat die Gemeinde die Möglichkeit abzuwägen, wie viel Risiko man 
bereit ist zu nehmen, um die Beteiligung zu erhöhen. Zudem stehen starke Projektpartner zur Seite. 
Diese werden bemüht sein, die Anlage wirtschaftlich zu betreiben und den Strom zu bestmöglichen 
Konditionen zu verkaufen.  
2. Die Projektträger werden nach Vorliegen aller Grundlagen den Bauentscheid festlegen. 
3. Der Standort Gibidum hat in dieser Hinsicht Vorteile gegenüber anderen Projekten: kaum/keine 
Sturz- /Rutschprozesse, Lawinen oder Hochwasser. Die Bauwerke werden nach den Regeln der 
Baukunde ausgelegt und dimensioniert. Für Schäden bei sehr seltenen Ereignissen 
("Jahrhundertereignisse", z. B. Sturmwind, Erdbeben) gibt es Versicherungen. Schäden werden durch 
die Gesellschaft repariert werden müssen, wie dies bei Kunstbauten üblich ist.  
Man hat aus heutigem Stand noch wenig Erfahrungen, dies ist korrekt. In diesem Sinn ist es 
tatsächlich bis zu einem gewissen Grad eine Vertrauensfrage. Zudem besteht ein Zeitdruck zum Bau 
der Anlage.  
 

34. Gibt es einen Businessplan? Bis wann wird die Anlage amortisiert sein, inkl. Rückstellung für 
den Rückbau. 
Was kosten ein Rückbau nach 60 Jahren? Wer bezahlt, wenn die Rückstellungen nicht  
reichen – wer garantiert, dass genügend Rückstellungen gemacht werden  

Die Betriebsdauer der Gesamtanlage ist auf 60 Jahre ausgelegt. Dies entspricht der technischen 
Lebensdauer der Unterkonstruktion. Rund 65% der Kosten entfallen auf die Unterkonstruktion. Die 
restlichen 35% der Kosten gehen zu Lasten der weiteren Komponenten, wie Panels (Lebensdauer 30 
Jahre) und elektrotechnischen Komponenten (15 Jahre). Die Kosten sind im derzeitigen Stand noch 
ungewiss, mit Unsicherheiten von +/- 30%. Klarheit über die Kosten, wird erst mit der Einholung der 
Offerten vorliegen. Unsicherheiten bestehen auch bei der Subventionierung, welche erst nach 
Vorliegen einer rechtsgültigen Baubewilligung durch den Bund verbindlich geprüft werden. Der 
Rückbau ist gesetzlich gesichert und ein Fonds dazu wird während der Betriebsphase geäufnet.  
Der Businessplan wird laufend im Projektverlauf angepasst und weist derzeit noch grosse 
Unsicherheiten auf. 
 

35. Wie stark negativ kann sich eine schlechte Wirtschaftlichkeit auf die Einnahmen der 
Gemeinde auswirken? 

Die Baurechtszinsen der Burgergemeinde und Dienstbarkeiten sind vertraglich gesichert (ca. 100'000 
CHF). Bei der Einwohnergemeinde betragen die fixen Abgeltungen für Steuereinnahmen (Kapital- 



 

 

und Liegenschaftssteuern) sowie die Dienstbarkeiten ca. CHF 200'000.--.  Zusätzlich dazu kann die 
Gemeinde die Gewinnsteuern der Gesellschaft und Dividenden im Rahmen ihrer Beteiligung 
vereinnahmen. 
 

36. Ist ein Projekt geplant, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu studieren? 
Ja, eine wissenschaftliche Umweltbegleitung und Monitoring sind geplant und durch die Gesellschaft 
finanziert.  
 

37. Wo ist der Mehrwert für den einzelnen Bürger? Kann er sich in der Gesellschaft einkaufen? 
Die Einwohner sind über die Beteiligung der Gemeinde sowie die Genossenschafter des 
Elektrizitätswerks Riedbach über dessen Beteiligung indirekt an der Gesellschaft beteiligt. Es ist nicht 
vorgesehen, dass sich Private an der Gesellschaft beteiligen.  
 

38. Können Angaben zu den Gestehungskosten gemacht werden? 
Die Unsicherheit bei den Investitionskosten ist noch zu gross, als dass eine verlässliche Angabe 
gemacht werden kann. 
 

39. Bis Ende 2025 sollen 10% der Anlage gebaut und am Netz sein, bis Ende 2030 100%. Was 
passiert bei Verzögerungen, z. B. bei Lieferengpässen.  

Aus diesem Grund wird Schritt für Schritt vorgegangen. Dazu braucht es zuerst die Zustimmung der 
Burger- und Einwohnergemeinde. Bei Annahme wird das Baugesuch eingereicht. Beim 
Baubewilligungsprozess sind Einsprachen und damit Zeitverzögerungen möglich. 
Ob die Politik in der Zwischenzeit die Fristen verlängert, ist offen. Lieferengpässe können natürlich 
nicht ausgeschlossen werden.  
 

40. Warum erhalten auswärtige Burger keine automatische Einladung für die Burgerabstimmung. 
Dies bezieht sich auf das kantonale Gesetz über die politischen Rechte. Demnach ist ein Gesuch bei 
der Burgergemeinde einzureichen. 
 

41. Was bringt es, die Anlage nach 60 Jahren zurückzubauen? 
Es handelt sich um die technische Lebensdauer, bei gutem Verlauf könnte die Anlage auch 
weiterbetrieben werden. Jedoch werden auch sämtliche Verträge auf 60 Jahre ausgelegt und es ist 
zu erwarten, dass bis dahin die Rahmenbedingungen nicht mehr die gleichen wie heute sind. 
Eventuell ist die Anlage dann gar nicht mehr erwünscht. Ein Weiterbetrieb ist möglich. 
 

42. Welches sind die Einnahmen der zu gründenden Gesellschaft pro Jahr? 
Die zu gründende Gesellschaft ist ein sogenanntes Partnerwerk. Die Partner tragen im Verhältnis 
ihrer Beteiligung die Jahreskosten der Gesellschaft. Dafür haben sie Anspruch auf die 
Beteiligungsenergie.  
 

43. Wie wird die Entwicklung des Strompreises erwartet? Ist ein Sommer- und Winterpreis 
denkbar? 
Die Projektbeteiligten rechnen mit 40 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Bei einem 
durchschnittlichen Kilowattpreis von 25 Rappen und einer Laufzeit von 60 Jahren wären dass 
600 Mio. CHF Einnahmen! Wie hoch schätzten die Projektbeteiligten die Einnahmen 
durchschnittlich pro Jahr? Und wie viel wird davon als Gewinn (für die Gemeinde mit ihren 
2%) übrigbleiben? 
Was passiert mit dem Sommer Strom? 57% entfallen auf den Sommer  
Kann der zu selben Konditionen verkauft werden wie der Strom im Winter?  

Die Entwicklung des Strompreises ist schwer abzuschätzen, insbesondere auf längere Frist. Eine 
verlässliche Strompreisprognose kann auf max. 3-4 Jahre gemacht werden. Der zukünftige Bedarf 
nach zusätzlicher Winterenergie ist in der Schweiz sehr ausgeprägt. Inwiefern sich dies auf die 
Energiepreisesituation für die Schweiz auswirkt, ist nicht abschliessend beurteilbar. Der Strompreis 
für einen Privathaushalt (momentan rd. 25 Rp/kWh) setzt sich aus verschiedenen Komponenten 
zusammen (Energiepreis, Netznutzung, Abgaben, Netzzuschlag).  
 

44. Wie steht es um das Stromnetz und den Stromabtransport? 
Dies ist Sache der entsprechenden Netzbetreiber. Auf dem Gebiet der Gemeinde Visperterminen ist 
dies das EW Riedbach. Es ist möglich, dass stellenweise Netzverstärkungen notwendig sein werden, 



 

 

welchen sich das EW Riedbach annehmen wird, falls das Projekt umgesetzt wird. Diese 
Verstärkungen werden ausserhalb des Projektes ausgeführt. 
 
 
 

45. Die Gemeinde könnte von 2% auf 10% erhöhen. Kann FMV als Mehrheitspartner der 
Gemeinde garantieren, dass der Erhöhung wirklich eingewilligt wird, falls dies von der 
Gemeinde gewünscht wird? Und kann FMV und Co. garantieren, dass die Erhöhung zu 
denselben Konditionen nämlich 250'000 CHF pro Prozent passiert, die zur Zeit der 
Abstimmung gelten? Ich würde mir wünschen, wenn dies vertraglich festgehalten werden 
würde. 

Die Beteiligungsoption wird vertraglich mit den Projektträgern vorgängig zum Bauentscheid geregelt.  
 

46. Da man als Privatperson nicht in die Anlage investieren kann, würde ich gerne wissen, ob die 
Projektpartner der Bevölkerung von Visperterminen einen Rabatt auf den KWh Preis 
zusichern und so die Bevölkerung direkt vom Solarprojekt profitieren lassen können? 

Für die Versorgung der Gemeinde Visperterminen ist das EW Riedbach zuständig.  
 

47. Im Prospekt wurde nicht erwähnt, dass Mörtel in die Mikropfähle "injiziert" wird. Es wurde 
auch nicht erwähnt, dass die Pfähle, welche etwa drei Meter in den Boden reichen, beim 
Rückbau etwas unter der Erdoberfläche abgetrennt werden und somit fast vollständig im 
Erdreich verbleiben. Dieser unvollständige Rückbau ist für mich nicht gesetztes konform: Es 
heisst, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden muss (Artikel 71a Absatz 5 
EnG). Wie sieht die Gemeinde diese Rechtsproblematik und die Risiken? Das ist doch ein 
guter Angriffspunkt für Umweltverbände. Was würde der Rückbau kosten, wenn die Pfähle im 
Vergleich zum bisherigen Plan vollständig entfernt werden müssen? 
Wieso hat die Gemeinde solche wichtigen Infos wie das Befüllen der Löcher mit Mörtel und 
der Verbleib der Mikropfähle im Erdreich nach Rückbau nicht in den Prospekt aufgenommen? 

Für das Baugesuch wird ein Rückbaukonzept erstellt und wird von den Behörden geprüft und 
bewilligt. 
 

48. Bis wann (nach X Jahren ab Inbetriebnahme) ist gemäss den Projektpartnern die Anlage 
amortisiert? 

Derzeit kann keine abschliessende Aussage getroffen werden. Der Businessplan wird laufend im 
Projektverlauf angepasst und weist derzeit noch grosse Unsicherheiten auf. 
 

49. Die Visualisierungen am Infoanlass und im Prospekt waren und sind sehr unbefriedigend. 
Kann die Gemeinde bitte Visualisierungen und Bilder der Anlage aus verschiedenen 
Perspektiven veröffentlichen? Z.B. vom Rothorn Richtung Gebidem, zwei Solartische mit 
Menschen und Tieren von Nahe. Fotos vom Testmodul von Nahe auf dem Griespass, etc. 

Es sind derzeit keine weiteren Visualisierungen geplant. 
 
 


